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Lösungen mit Weitsicht:                                              

Unsere Expertise für Sie! 

Kontakt: 

Heinemann & Partner 
Rechtsanwälte PartG mbB 

III. Hagen 30 

45127 Essen 

Tel.: 0201.1095-6 

Fax.: 0201.1095-800 

E-Mail: info@raehp.de 

 

 

Wir bleiben nicht bei den Problemen stehen, sondern finden Lösungen, 
damit Sie Ihre Projekte und Interessen rechtlich sicher und wirtschaftlich 
effizient verwirklichen können. 

Wir sind seit nunmehr 70 Jahren von Essen aus in der Region und bun-
desweit forensisch und rechtsberatend tätig. Als mittelständische Sozietät 
mit derzeit 15 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, davon 1 Notarin 
und 3 Notare, sowie ca. 20 weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
halten wir unsere Strukturen transparent und überschaubar. 

Auf der Grundlage menschlicher Integrität und fundierter fachlicher Kom-
petenz unserer Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte gewährleisten wir 
eine herausragende Qualität unserer anwaltlichen Dienstleistungen, um 
für Sie das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Unsere Spezialisierung 
ermöglicht die Bildung fachübergreifender Projektteams für eine umfas-
sende Bewertung Ihrer Anliegen. Vertrauen und Offenheit im Verhältnis 
zu Ihnen und Kollegialität im Umgang miteinander sind Werte, die wir 
schätzen und leben. 

Ihre Zufriedenheit ist unser Antrieb! 
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Unsere traditionellen Kernkompetenzen: Profitieren Sie von unserer 
langjährigen Erfahrung und Expertise im Bereich des Öffentlichen 
Rechts und der Vergabe. 

 

Öffentliches Recht von A wie Abfall bis W wie Wasser 

Das Öffentliche Recht mit besonderer Ausrichtung auf das Umwelt- und Planungsrecht 
sowie das Berg- und Abgrabungsrecht inklusive Bergschadensrecht zählt seit vielen 
Jahrzehnten zu unseren Kernkompetenzen. Insbesondere beraten und vertreten wir 
Sie umfassend in allen Materien des Umweltrechts: 

• Abfall- und Kreislaufwirtschaftsrecht, 

• Atom- und Strahlenschutzrecht, 

• Bodenschutz- und Altlastenrecht, 

• Immissionsschutzrecht, 

• Natur- und Artenschutzrecht, 

• Wasserrecht. 

Wir stehen Ihnen aber natürlich auch bei allen anderen Fragen des Öffentlichen Rechts 
zur Seite, insbesondere im 

• Öffentlichen Bau- und Planungsrecht, 

• Fachplanungsrecht einschließlich Besitzeinweisung und Enteignung, 

• Öffentlichen Wirtschaftsrecht, 

• Kommunalrecht, 

• Kommunalabgabenrecht, 

• Hochschulrecht, 

• Informationsrecht, 

• Staatshaftungsrecht. 
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Zu unseren Mandanten im Bereich des Öffentlichen Rechts zählen sowohl namhafte 
öffentlich-rechtliche Körperschaften und Behörden als auch öffentliche Unternehmen 
und Unternehmen der Privatwirtschaft. 

Wir beraten, unterstützen und begleiten Sie bei Fragen des Anlagenbetriebs bzw. des 
operativen Geschäfts, in umfangreichen Planungs- und Genehmigungsverfahren, auch 
Planfeststellungs- und Betriebsplanzulassungsverfahren einschließlich Besitzeinwei-
sungs- und Enteignungsverfahren, und übernehmen erforderlichenfalls Ihre Vertretung 
in Rechtsstreitigkeiten vor allen Verwaltungsgerichten, deutschlandweit, bis hin zum 
Bundesverwaltungsgericht. Dabei steht eine wirtschaftliche und zügige Umsetzung Ih-
rer Interessen für uns im Vordergrund. 

 

Unter den führenden Vergabespezialisten im Ruhrgebiet 

Auch die Entwicklung des Vergaberechts zu einem zentralen Feld des öffentlichen Wirt-
schaftsrechts haben wir intensiv begleitet und zählen heute auf diesem Gebiet zu den 
führenden Spezialisten im Ruhrgebiet. Wir beraten und vertreten öffentliche Auftragge-
ber umfassend im Vergaberecht, etwa hinsichtlich der Erforderlichkeit eines förmlichen 
Vergabeverfahrens sowie bei der Wahl und Gestaltung des Verfahrens, und erarbeiten 
für Sie Lösungen, die Ihren jeweiligen Bedürfnissen und Interessen Rechnung tragen 
und zugleich ein Höchstmaß an Rechtssicherheit gewährleisten. Bei der Vorbereitung 
der Vergabeunterlagen kommt Ihnen auch unsere ausgewiesene vertragsrechtliche Ex-
pertise, insbesondere im Bau- und Architektenrecht sowie bei der Gestaltung von Lie-
fer- und Projektverträgen, zugute. 

Bieter beraten wir bei der Erstellung des Angebots und helfen so, Fehlern vorzubeugen, 
die zum Ausschluss aus dem Vergabeverfahren führen können. Falls Sie sich aufgrund 
unklarer Vergabeunterlagen daran gehindert sehen, ein Angebot abzugeben, oder mit 
dem Ergebnis eines Vergabeverfahrens nicht zufrieden sind, unterstützen wir Sie gerne 
bei der Kommunikation mit dem Auftraggeber. Hilft der Auftraggeber Ihren Rügen nicht 
ab, vertreten wir Ihre Interessen gern vor den Vergabekammern und Vergabesenaten. 
Hier werden wir für Sie sofort tätig, denn wegen kurzer Fristen sind schneller Rat und 
rasches Handeln gefordert. 

 

Planen und Bauen 

Im Bereich der Planung und Entwicklung von Immobilien decken wir den gesamten Be-
reich des öffentlichen Bau- und Planungsrechts inklusive aller umwelt- und denkmal-
schutzrechtlichen Bezüge ab. Hier beraten und vertreten wir Investoren, die öffentliche 
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Hand und Privatpersonen zu allen für Planung und Bau maßgeblichen Fragen, insbe-
sondere  

• bei der Aufstellung und Änderung von Flächennutzungsplanen und Bebau-
ungsplanen, 

• bei der Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Entwicklungsmaß-
nahmen, 

• bei der Gestaltung und Verhandlung von städtebaulichen Verträgen und Er-
schließungsverträgen sowie von Durchführungsverträgen im Zusammenhang 
mit vorhabenbezogenen Bebauungsplänen, 

• bei der Vorbereitung und Durchführung von Genehmigungsverfahren. 

Darüber hinaus unterstützen wir Vorhabenträger sowie Behörden bei der Planung und 
Genehmigung von Infrastrukturvorhaben, z.B. im Bereich des Fernstraßenbaus. Hier 
beraten und vertreten wir etwa im Zusammenhang mit 

• Raumordnungs-, Linienbestimmungs- und Planfeststellungsverfahren, 

• bei Umweltverträglichkeitsprüfungen, FFH-Verträglichkeitsprüfungen und 

• zu allen anderen Anforderungen aus dem Umweltrecht. 

Erforderlichenfalls setzen wir Ihre Rechte vor allen Verwaltungsgerichten deutschland-
weit durch und unterstützen Sie bei der Vollziehung von erteilten Genehmigungen, etwa 
im Wege der Besitzeinweisung und Enteignung. 

Unternehmen und Privatpersonen beraten und vertreten wir darüber hinaus auch bei 
der Abwehr unzulässiger Beeinträchtigungen durch benachbarte störende oder unver-
trägliche Nutzungen sowie beim Umgang mit heranrückender Wohnbebauung. 

 

Kommunen und kommunale Unternehmen 

Im Kommunalrecht beraten und vertreten wir vor allem Kommunen und kommunale 
Unternehmen im Bereich des Kommunalwirtschaftsrechts bei allen rechtlichen Fragen, 
die sich im Zusammenhang mit der Gründung eines kommunalen Unternehmens sowie 
der wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung ergeben, erforderlichenfalls 
unter Einbeziehung unserer Experten aus dem Gesellschaftsrecht. 

Darüber hinaus unterstützen und beraten wir Sie aber auch in allen kommunalverfas-
sungsrechtlichen Angelegenheiten, etwa mit Blick auf die interne Kompetenzverteilung, 
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sowie bei der Aufstellung von Satzungen. Unsere Expertise im Vergaberecht und im 
Umweltrecht (etwa mit Blick auf die Aufstellung von Entwässerungs- oder Entsorgungs-
satzungen) bringen wir – soweit erforderlich – natürlich in die Beratung mit ein. 

Über langjährige Erfahrung verfügen wir zudem bei der kommunalabgabenrechtlichen 
Beratung und Vertretung von Kommunen. 

 

Hochschulen und Universitäten 

Im Bereich des Hochschulrechts beraten wir vornehmlich Hochschulen und Universitä-
ten sowie deren (teil-)rechtsfähige Untergliederungen in allen Fragen der Hochschulor-
ganisation und der organschaftlichen Rechte sowie der wirtschaftlichen Betätigung. Er-
fahren sind wir auch in der Beratung und gerichtlichen Vertretung von Hochschulen und 
Universitäten im Zusammenhang mit Berufungsverfahren für Hochschulprofessoren. 

Auch in vertraglichen Angelegenheiten, etwa bei der Gestaltung und Verhandlung von 
Forschungs- und Entwicklungsverträgen sowie bei gegebenenfalls damit korrespondie-
renden Fragen des Beihilferechts, können Sie uns jederzeit gerne ansprechen. Hier 
binden wir erforderlichenfalls unsere Experten aus dem Bereich Wirtschaft und Finan-
zen mit in die Beratung ein. 

 

Informationen auf den Punkt gebracht 

Im Rahmen von Vortragsveranstaltungen zu aktuellen Themen des Umwelt- und Pla-
nungs- sowie des Berg- und Vergaberechts stellen wir Ihnen auf den Punkt gebracht 
Informationen zur Verfügung, erläutern Hintergrunde, geben praktische Handlungs-
empfehlungen und diskutieren ausführlich Ihre persönlichen Fragestellungen mit Ihnen. 
Gerne stehen wir auch für ein Inhouse-Seminar oder eine Schulung bei Ihnen zur Ver-
fügung, um konkret auf Ihre Anliegen einzugehen. Sprechen Sie uns hierzu jederzeit 
gerne an! 

Durch regelmäßige Fachpublikationen nehmen wir zudem an der wissenschaftlichen 
Diskussion zu aktuellen Rechtsproblemen teil. Unser besonderer Fokus liegt dabei tra-
ditionell auf dem Umwelt- und Planungs- sowie dem Bergrecht. 
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Bildungsverantwortung für nachfolgende Generationen 

Im Rahmen eines Lehrauftrags nehmen wir Bildungsverantwortung für nachfolgende 
Generationen wahr. So unterrichtet Rechtsanwalt Janosch Neumann das Baupla-
nungs- und Bauordnungsrecht im Auftrag der DIA – Deutsche Immobilien-Akademie 
der Universität Freiburg GmbH am Standort des EBZ – Europäisches Bildungszentrum 
der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Bochum. 

Außerdem ist Rechtsanwalt Neumann als ständiger Dozent für den Bereich Recht im 
Rahmen der Grund- und Fortbildungslehrgange für Abfallbeauftragte, Immissions-
schutzbeauftragte, Störfallbeauftragte und Gewässerschutzbeauftragte im Auftrag der 
LVQ Weiterbildung und Beratung GmbH in Mülheim an der Ruhr tätig. 
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Spezialisten und Ansprechpartner 

 

Janosch Neumann 

Rechtsanwalt 

Lehrbeauftragter für das 
Bauplanungs- und Bauord-
nungsrecht 

Kontakt 

Sekretariat: Frau Luther 
Telefon: 0201.1095-720 
Fax: 0201.1095-800 
E-Mail: jneumann@raehp.de 

   

 

Roman Nocon 

Rechtsanwalt 

Kontakt 

Sekretariat: Frau Luther 
Telefon: 0201.1095-720 
Fax: 0201.1095-800 
E-Mail: nocon@raehp.de 

   

 

Dr. Stephanie Terfehr 
Rechtsanwältin 

Fachanwältin für Verwal-
tungsrecht 

Kontakt 

Sekretariat: Frau Luther 
Telefon: 0201.1095-720 
Fax: 0201.1095-800 
E-Mail: terfehr@raehp.de 
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Wir unterstützen Sie gerne auch im Rahmen folgender                              
Tätigkeitsschwerpunkte: 
 

 

Arbeitsrecht und Dienstvertragsrecht 

Im Bereich des Arbeitsrechts beraten und vertreten wir bun-
desweit und vor allen Arbeitsgerichten Arbeitgeber, Arbeit-
nehmervertretungen und Arbeitnehmer in allen individual- 
und kollektivrechtlichen Belangen. Ein weiterer Schwerpunkt 
liegt in der Beratung und Vertretung von Unternehmen und 
Organmitgliedern in allen dienstvertragsrechtlichen Angele-
genheiten. 

  

 

Bauen und Immobilien 

Wir verfügen über jahrzehntelange Erfahrung in der Vertrags-
beratung, baubegleitenden Beratung und Prozessführung. 
Rund um die Immobilie bieten wir Ihnen mit unseren Spezia-
listen einen ganzheitlichen Ansatz. Die Anwälte aus unserem 
Bereich Bauen und Immobilien beraten Sie auch bei komple-
xen Bauprojekten und begleiten Sie darüber hinaus in allen 
Phasen des Erwerbs, der Entwicklung und der Vermarktung 
von Immobilien. 

  

 

Wirtschaft und Finanzen 

Unser Bereich Wirtschaft und Finanzen umfasst das gesamte 
Spektrum des Gesellschaftsrechts, des Handelsrechts vom 
Einkauf über die Produktion zum Vertrieb sowie des Bank-
rechts und der Finanzierungen. Auch im Bereich der Unter-
nehmenstransaktionen verfügen unsere Spezialisten über 
langjährige Erfahrung. 
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Insolvenzen und Sanierungen 

Wir wissen um die enge Wechselwirkung zwischen Insol-
venzrecht und Sanierungsberatung. Für uns steht die Unter-
stützung bei allen Maßnahmen zur Vermeidung einer Insol-
venz im Vordergrund. Unsere Beratung im Bereich Sanie-
rung und Insolvenz umfasst alle rechtlichen Aspekte bei einer 
Sanierung von Unternehmen und sonstigen Körperschaften. 
Unsere Anwälte beraten und vertreten zudem Unternehmen, 
Geschäftsführer und Organe bei der Abwehr insolvenzrecht-
licher Ansprüche. 

  

 

Notarielle Angelegenheiten 

Unsere Notarin und unsere Notare stehen Ihnen und Ihren 
Vertragspartnern als unabhängige Berater auch in kompli-
zierten und folgenreichen Rechtsangelegenheiten zur Seite. 
Sie decken mit ihren Mitarbeiterinnen alle notarspezifischen 
Aufgabenbereiche ab. Unsere Kernbereiche sind dabei das 
Immobilienrecht, das Gesellschafts- und Umwandlungsrecht 
sowie das Erbrecht. 
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Haben Sie Fragen? Wir stehen Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung! 

 

 

 

Heinemann & Partner Rechtsanwälte – Partnerschaftsgesellschaft mbB 

III. Hagen 30 │ 45127 Essen 

Tel. 0201.1095-6 │ Fax 0201.1095-800 │ info@raehp.de 


